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Norm

AVG §66 Abs4;

AVG §68 Abs1;

AVG §8;

KflG 1952 §13 Z2;

KflG 1952 §4 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Hat die Behörde die Berufung des Beschwerdeführers gegen den Bescheid, mit dem der mitbeteiligten Partei die

Kraftfahrlinienkonzession erteilt worden war, entsprechend der Gesetzeszitierung in der Berufung gemäß § 13 Z 2 K=G

im Zusammenhalt mit § 66 Abs 4 AVG zurückgewiesen, so ändert dieses Zitat nichts daran, dass es sich um einen

zurückweisenden Abspruch über eine Berufung handelt, in der sich der Beschwerdeführer als Berufungswerber

ausdrücklich auf seine Rechtsstellung als bisheriger Konzessionsinhaber berufen hat. Die normative Tragweite dieses

zurückweisenden Abspruches bezieht sich schlechterdings auf die Rechtsstellung des Bf im Verfahren über die

Verleihung der Konzession an den Mitbeteiligten. Ein neuerlicher Antrag des Bf auf Neudurchführung des

Konzessionsverfahrens und Feststellung seiner Parteistellung in diesem Verfahren ist daher, auch wenn sich der

Antrag auf § 4 Abs 4 K=G stützt, zurückzuweisen, da die Behörde an ihren ersten zurückweisenden Bescheid gebunden

ist.
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